
 
Verordnung 

zur Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten 
zum Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten 
 

vom 17.12.2010 
 

 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöff-
nungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 in Verbindung mit 
§ 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (LadenöffnungsVO) vom 21. November 2006 in der jeweils geltenden Fassung wird 
für die Stadt Velbert folgendes verordnet: 
 
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen im Stadtteil Neviges in den Grenzen bis zum 31.12.1974 dürfen im Jahr 
2011 an den nachfolgend aufgeführten 40 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von Devotio-
nalien und Waren zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und Zei-
tungen ab 11.00 Uhr bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein: 
             

02. und 16. Januar 
06. und 20. Februar 

06., 13., 20. und 27. März 
03., 10., 17. und 25. April 

01., 08., 15., 22. und 29. Mai 
05., 13., 19. und 26. Juni 

03. und 24. Juli 
07., 14., 21. und 28. August 
04., 11. und 25. September 

02., 09., 16., 23. und 30. Oktober 
06. und 27. November 

04., 11. und 18. Dezember 
 
 

§ 2 
 
Verkaufsstellen im Stadtteil Langenberg in den Grenzen des historischen Stadtkerns dürfen 
im Jahr 2011 an den nachfolgend aufgeführten 39 Sonn- und Feiertagen zum Verkauf von 
Büchern und Waren zum sofortigen Verzehr, frischen Früchten, Tabakwaren, Blumen und 
Zeitungen ab 11.00 Uhr bis zur Dauer von acht Stunden geöffnet sein: 
 

06., 13., 20. und 27. März 
03., 10., 17. und 24. April  

01., 08., 15., 22. und 29. Mai  
05., 12., 13., 19. und 26. Juni  

03, 10., 17., 24. und 31. Juli 
07., 14., 21. und 28. August 

04., 11., 18. und 25. September 
02., 09., 16., 23. und 30. Oktober 

04., 11. und 18. Dezember 
 

 



§ 3 
 
Ordnungswidrig handelt, wer entgegen der §§ 1 und 2 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren 
zum gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet. 
Die Inhaber der geöffneten Verkaufsstellen sind verpflichtet, die Verkaufszeiten und die zum 
Verkauf zugelassenen Waren an der Verkaufsstelle gut sichtbar bekannt zu geben.  
 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro geahndet werden.  
 
 

§ 4 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2011 außer Kraft. 
 
 
Velbert, den 17.12.2010 
 
Stadt Velbert als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Verord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Velbert, 17.12.2010 
 
 
         (Freitag) 
               Bürgermeister 
. 
 


